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I Die Sicht der Kursleitung1 

1. Einleitung 

1992 führte das Bundesamt für Justiz zum ersten Mal einen Ausbil
dungskurs für Gesetzgebungslehre und -methodik durch. Es han
delte sich dabei um die Realisierung einer der fünf Massnahmen zur 
Verbesserung der Qualität der Gesetzgebung, welche Bestandteil 
des cKonzepts für die Aus- und Weiterbildung für die Gesetzge
bungsarbeit sind2. 

2. Zielsetzung des Kurses 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten am Schluss des Kurses 
in der Lage sein, als verantwortliche Sachbearbeiterin oder als ver
antwortlicher Sa.chbearbeiter eines Gesetzgebungsprojektes auftau
chende Probleme zu erkennen und die in materieller oder formeller 
Hinsicht notwendigen Fragen zu stellen. Fragen stellen heisst zwar 
nicht unbedingt, sie zu beantworten. Sie bilden jedoch eine gute 

1 Teil I dieses Werkstattberichts wurde von Hans Georg Nussbaum verfasst, der an 
Vorbereitung und Durchführung des Kurses als Mitarbeiter des Bundesamtes für 
Justiz selber mitwirkte. 

2 Vgl. Luzius MADER: Neues Konzept der Aus- und Weiterbildung für die Gesetz
gebungsarbeit in der Bundesverwaltung, Gesetzgebung heute 1990/3, S. 71 ff., 
insbesondere S. 77. 
















